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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.10.1976

Norm

StGB §28 Bb

StGB §28 Ca

StGB §109

StGB §142 E

Rechtssatz

Raub und Hausfriedensbruch, wenn Gewalt über das zur Verwirklichung des Raubes erforderliche Maß hinaus in einer

mit der Sachbemächtigung nicht unmittelbar zusammenhängenden Weise gegen Personen oder Sachen angewendet

wird. Nur Raub, wenn die zum Eindringen ausgeübte Gewalt nach Plan und Ausführung mit der zur Erlangung der

Sachherrschaft über das zu raubende Gut aufgewendeten Kraft zusammenfällt oder doch sofort in diese übergeht.
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